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Allgemeine Chronik

Öffentliche Finanzen

Finanzausgleich

Mitten im Sommerloch verkündete die SP, sie erwäge, mit einer Volksinitiative die
Steuern landesweit anzugleichen – dies als Ergänzung zum NFA oder an dessen Stelle.
Sie befürworte zwar den Ressourcenausgleich, doch gehe dieser mit einer Reduzierung
der Steuerbelastungsunterschiede um 10% bis 20% zu wenig weit. Der Finanzausgleich
müsse mit einer materiellen Steuerharmonisierung verknüpft werden. Mit der Initiative,
über die der Parteitag 2002 entscheiden soll, will die SP Druck machen auf die
Parlamentsberatungen. 1

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 25.07.2001
MAGDALENA BERNATH

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Epidemien

Inmitten der zweiten Welle der Corona-Pandemie begann die Freiheitliche Bewegung
Schweiz (FBS) mit der Unterschriftensammlung für die Initiative «Für Freiheit und
körperliche Unversehrtheit». Die Initiantinnen und Initianten – neben dem
Präsidenten und Vizepräsidenten der FBS gehörten dem Initiativkomitee unter anderem
auch Nationalrätin Yvette Estermann (svp, LU) und Komiker Marco Rima an – verlangten,
dass «Eingriffe in die körperliche oder geistige Unversehrtheit einer Person [...] deren
Zustimmung» bedürfen und eine Ablehnung eines solchen Eingriffs keine Bestrafung
oder beruflichen und sozialen Nachteile nach sich ziehen darf. Gemäss Presse lehnt das
Komitee mit seiner Initiative einen Impfzwang ab, über den bei Sammelbeginn anlässlich
der Ankündigung von Pfizer/BioNTech, einen zu 90 Prozent wirksamen Impfstoff gegen
das Corona-Virus entwickelt zu haben, in den Medien diskutiert wurde. Das
Initiativkomitee hat bis zum 1. Juni 2022 Zeit, um 100'000 Unterschriften zu sammeln. 2

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 01.12.2020
ANJA HEIDELBERGER

Mitte Dezember 2021 und damit knapp ein Jahr nach Sammelbeginn reichten die
Initiantinnen und Initianten der Initiative «Für Freiheit und körperliche
Unversehrtheit» 126'089 Unterschriften ein. War die Debatte zur Impfpflicht bei
Sammelbeginn noch theoretisch gewesen, verwies die Freiheitliche Bewegung Schweiz
nun auf die neusten Entwicklungen in der Pandemiebekämpfung: Einzelne Bars oder
Kinos würden demnach nur noch geimpften oder genesenen, nicht mehr aber
getesteten Personen Einlass gewähren. Am Tag nach Einreichung verkündete der
Bundesrat denn auch allgemein, dass Personen, welche weder gegen Covid-19 geimpft
noch davon genesen sind, temporär keinen Zugang zu Innenräumen wie denjenigen von
Restaurants mehr erhalten. Gut einen Monat später bestätigte die Bundeskanzlei das
Zustandekommen der Initiative mit 125'015 gültigen Unterschriften. 3

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 16.12.2021
ANJA HEIDELBERGER

Im Dezember 2022 präsentierte der Bundesrat seine Botschaft zur Volksinitiative «Für
Freiheit und körperliche Unversehrtheit». Die Initiative verlangte, dass «jeder Eingriff
in die körperliche und geistige Unversehrtheit einer Person deren Zustimmung bedarf».
Fehlende Zustimmung darf zudem nicht zu Bestrafung oder beruflichen oder sozialen
Nachteilen führen. Damit gehe diese Formulierung wohl deutlich über das hinaus, was
die Initiantinnen und Initianten erreichen wollten, vermutete der Bundesrat. So
tangiere sie etwa auch Bereiche wie das Polizeiwesen, die Strafverfolgung, das Militär,
das Ausländer- und Asylwesen sowie den Kindes- und Erwachsenenschutz, während die
eigentliche Forderung, die Zustimmungspflicht im medizinischen Kontext, durch das
Grundrecht der persönlichen Freiheit bereits in der Bundesverfassung festgeschrieben
sei. Deren Einschränkung bedarf unter anderem eines öffentlichen Interesses oder des
Schutzes von Grundrechten Dritter und muss verhältnismässig sein. Bereits heute seien
Impfobligatorien entsprechend «nur unter Einhaltung enger Voraussetzungen für einen
begrenzten Personenkreis und für eine begrenzte Zeit» möglich – und auch dann sei für
die Impfung selbst die Zustimmung der betroffenen Person erforderlich. Folglich hätte
die Annahme der Initiative grosse Rechtsunsicherheit und einen eingeschränkten
Handlungsspielraum bei der Pandemiebekämpfung zur Folge. Schliesslich sollten

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 09.12.2022
ANJA HEIDELBERGER
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entsprechende Diskussionen im Rahmen der laufenden Revision des
Epidemiengesetzes abgewartet werden. Folglich empfahl der Bundesrat die Initiative
der Stimmbevölkerung und den Kantonen zur Ablehnung. 4

In der Sommersession 2023 befasste sich der Nationalrat mit der Volksinitiative «Für
Freiheit und körperliche Unversehrtheit». Die beiden Sprechenden der RK-NR,
Patricia von Falkenstein (ldp, BS) und Baptiste Hurni (sp, NE), führten dabei aus, wieso
sich die Kommissionsmehrheit für die Zustimmung zum bundesrätlichen Entwurf –
sprich für die Ablehnung der Initiative – aussprach. So sei die körperliche und geistige
Unversehrtheit insbesondere bereits im geltenden Grundrecht verankert, während die
Volksinitiative respektive deren Umsetzung mit einer grossen Rechtsunsicherheit
einhergehe, da das Volksbegehren über «erhebliche materielle und rechtliche Mängel»
verfüge. Zudem würde die Initiative generell das Gewaltmonopol des Staates aushöhlen,
etwa in den Bereichen Polizei und Asylwesen, wo es oft zu Einwirkungen auf den
menschlichen Körper komme. Eine Reihe von Sprechenden aus der SVP-Fraktion
widersprach dieser Einschätzung. Pirmin Schwander (svp, SZ) etwa war der Ansicht,
dass während der Covid-19-Pandemie ersichtlich geworden sei, dass die bestehende
Gesetzeslage nicht ausreiche, um die körperliche und geistige Unversehrtheit zu
schützen. Der mangelhaften Formulierung der Initiative wollte Schwander mittels
zweier Minderheitsanträge auf Rückweisung an die Kommission zur Ausarbeitung eines
indirekten Gegenvorschlags (Minderheit I) respektive eines direkten Gegenentwurfs
(Minderheit II), welche konkret Impfungen und biomedizinische Verfahren zum Inhalt
hätten, begegnen. Eine Minderheit Addor (svp, VS) beabsichtigte, die Selbstbestimmung
betreffend Impfungen und anderen medizinischen Biotechnologien durch einen bereits
von der Minderheit verfassten direkten Gegenentwurf zu gewährleisten, wobei soziale,
berufliche und auch andere Diskriminierung verboten werden sollte. Lukas Reimann
(svp, SG) schliesslich beantragte in einem weiteren Minderheitsantrag, die Initiative zur
Annahme zu empfehlen, falls ein Gegenentwurf abgelehnt würde. Er persönlich halte
zwar eine Impfung für vernünftig, es könne aber nicht sein, dass der Staat vorgebe,
«was vernünftig ist und was nicht vernünftig ist». 
Mit dieser Meinung blieben die Mitglieder der SVP-Fraktion allerdings alleine.
Vertreterinnen und Vertreter der anderen Parteien konnten weder der Initiative noch
den Minderheitsanträgen viel abgewinnen. Die Sprechenden der anderen Fraktionen
verwiesen unter anderem ebenfalls auf die Probleme mit dem Gewaltmonopol – gemäss
Nicolas Walder (gp, GE) könnten nach Annahme der Volksinitiative etwa Serienmörder
nicht mehr festgenommen werden und Beat Flach (glp, AG) hob hervor, dass durch die
Initiative das individuelle Interesse in jedem Fall stärker gewichtet würde als das
Interesse der Gesamtgesellschaft, zu der auch schwache und vulnerable Personen
zählten. Philipp Bregy (mitte, VS), der sich gegen den Gegenvorschlag von Addor
aussprach, argumentierte, dass es keiner besseren Formulierung bedürfe, weil die vom
Volksbegehren geforderte Regelung nicht benötigt werde. 
Was sich bereits während der offenen Debatte abzeichnete, bestätigte sich nach dem
obligatorischen Eintreten in den Abstimmungen: Mit 137 zu 39 Stimmen (bei 8
Enthaltungen) wurde die erste Minderheit Schwander, die sich zuvor gegen die zweite
Minderheit Schwander durchgesetzt hatte, verworfen. Auch der von Addor
eingebrachte bereits formulierte Gegenentwurf war chancenlos (40 zu 138 Stimmen bei
5 Enthaltungen). Zum Schluss sprach sich die grosse Kammer mit 140 zu 35 Stimmen
(bei 8 Enthaltungen) deutlich gegen die Volksinitiative aus. Dabei stammten sämtliche
Stimmen, welche das Volksbegehren unterstützten, sowie alle Enthaltungen aus den
Reihen der SVP-Fraktion. Abgesehen von einer Enthaltung aus der FDP-Fraktion bei der
Abstimmung zur ersten Minderheit Schwander entspricht dieses Abstimmungsverhalten
auch denjenigen bei den anderen beiden Abstimmungen. 5

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 31.05.2023
JOËLLE SCHNEUWLY

Während der Herbstsession 2023 stand die Volksinitiative «Für Freiheit und
körperliche Unversehrtheit» auf der Traktandenliste des Ständerats. Wie bereits die
Sprecherinnen und Sprecher des Nationalrats erklärte auch Philippe Bauer (fdp, NE) für
die RK-SR, dass die Umsetzung der Initiative mit verschiedenen Problemen verbunden
wäre, die weit mehr als die Impfdebatte, die im Zusammenhang mit der Covid-19-
Pandemie entfacht worden war, beträfen. So greife das Volksbegehren das
Gewaltmonopol des Staates an und sei mit rechtlichen Unsicherheiten verbunden.
Daher empfehle die Kommission die Initiative einstimmig zur Ablehnung.
Stillschweigend sprach sich das Stöckli gegen das Volksbegehren aus. 

In den Schlussabstimmungen, welche in beiden Räten noch in der gleichen Session

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 21.09.2023
JOËLLE SCHNEUWLY
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stattfand, nahm die grosse Kammer den Bundesbeschluss zur Empfehlung auf
Ablehnung der Initiative mit 145 zu 49 Stimmen (bei 1 Enthaltung) an, die kleine Kammer
tat es ihr mit 37 zu 0 Stimmen (bei 7 Enthaltungen) gleich. Mit einer Ausnahme
stammten alle Nein-Stimmen und Enthaltungen aus den Reihen der SVP-Fraktion. 6

Im März 2022 wurde von einem überparteilichen Komitee eine Volksinitiative mit dem
Titel «Für eine geregelte Entschädigung im Epidemiefall (Entschädigungsinitiative)»
lanciert. Damit wollte man als Reaktion auf die Covid-19-Pandemie erreichen, dass in
der Bundesverfassung festgehalten wird, dass Betriebe, Geschäfte und
Kulturschaffende einheitlich entschädigt werden und keine interkantonalen
Unterschiede bestehen, falls die betroffenen Personen ihrer Arbeit aufgrund einer
Epidemie nicht mehr nachgehen können. Das Komitee setzte sich aus Vertreterinnen
und Vertretern der grössten fünf Parteien und verschiedenen Branchen zusammen.
Nachdem das Volksbegehren am 15. März 2022 erfolgreich vorgeprüft worden war,
wurde am 29. März 2022 mit der Unterschriftensammlung begonnen. Gemäss NZZ
gelang es dem Komitee bis im Januar 2023 allerdings nicht, mehr als 35'000
Unterschriften zusammenzubekommen. Da die Bereitschaft zur Sprechung von
notwendigen Zusatzgeldern gefehlt habe, um die erforderlichen 100'000 Unterschriften
zu erreichen, sei die Unterschriftensammlung vorzeitig abgebrochen worden, womit die
Initiative noch im Sammelstadium scheiterte. 7

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 02.10.2023
JOËLLE SCHNEUWLY

Sozialversicherungen

Krankenversicherung

Im Mai 2020 gab der Bundesrat bekannt, die Prämien-Entlastungs-Initiative der SP Volk
und Ständen zur Ablehnung zu empfehlen. Er störte sich daran, dass sich die Initiative
ausschliesslich auf die Finanzierung der Gesundheitsausgaben konzentriere und die
Kostenproblematik – mit der sich die Kostenbremseinitiative der CVP ausschliesslich
beschäftige – ausser Acht lasse. Er wehrte sich auch dagegen, dass der Bund gemäss
Initiative für zwei Drittel der individuellen Prämienverbilligungen aufkommen sollte –
was ihn gemäss eigenen Zahlen pro Jahr CHF 6 Mrd. und nicht CHF 2.5 Mrd. bis CHF 3
Mrd., wie die Initianten und Initiantinnen berechnet hatten, kosten würde –, obwohl die
Gesundheitskosten stark durch die Entscheidungen der Kantone, etwa bezüglich
Spitalplanung, beeinflusst würden. Diese hätten ihre Beiträge an die IPV zudem in den
letzten Jahren immer stärker gesenkt. Da er sich der hohen Belastung der Haushalte
durch die Krankenversicherungsprämien bewusst sei – diese wurde unter anderem im
Monitoring 2017 zur Wirksamkeit der Prämienverbilligungen ausführlich dargelegt –,
legte der Bundesrat einen indirekten Gegenvorschlag zur Initiative vor. Darin schlug er
vor, den Kantonsbeitrag für die Prämienverbilligungen an die kantonalen Bruttokosten
sowie an die verbleibende Prämienbelastung zu knüpfen; dies entspräche der im
Bericht zur Überprüfung der Finanzierung der Prämienverbilligung zur Erfüllung des
Postulats Humbel (cvp, AG; Po. 17.3880) ausführlich beschriebenen Variante 2. Dies
würde für die Kantone schätzungsweise zusätzliche Kosten von CHF 777 Mio. jährlich
mit sich bringen, gleichzeitig aber auch Anreize zur Eindämmung des Kostenanstiegs im
Gesundheitswesen schaffen, argumentierte er. 
Im Oktober 2020 schickte der Bundesrat seinen indirekten Gegenvorschlag in die
Vernehmlassung; diese wird bis Februar 2021 andauern. 8

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 20.05.2020
ANJA HEIDELBERGER

Wie er ein Jahr zuvor angekündigt hatte, empfahl der Bundesrat die Prämien-
Entlastungs-Initiative in seiner im September 2021 publizierten Botschaft zur
Ablehnung und stellte ihr einen indirekten Gegenvorschlag gegenüber. Er wolle das
Anliegen der Initiative, die «Bevölkerung bei den Prämien zu entlasten», im Rahmen des
KVG umsetzen, eine Verfassungsänderung sei dafür nicht notwendig. So wolle er dafür
sorgen, dass die Anteile verschiedener Kantone an der Prämienverbilligung nicht weiter
sinken. Demnach soll zukünftig ein Mindestbeitrag für die Kantone in Abhängigkeit der
Bruttokosten der OKP für die im Kanton Versicherten sowie in Abhängigkeit der mit den
Prämienverbilligungen verbleibenden Belastung der Versicherten festgesetzt werden. 
In der dazu durchgeführten Vernehmlassung mit 57 Teilnehmenden, unter anderem der
GDK, der SODK, allen Kantonen, sechs Parteien sowie verschiedenen Verbänden, war
der Gegenvorschlag auf geteilte Meinungen gestossen. Ihre Unterstützung sagten die
Kantone Waadt und Tessin, die SP und die Grüne Partei, der Gewerkschaftsbund sowie
verschiedene Konsumenten- und andere Verbände zu und auch die FDP, die Mitte, die

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 17.09.2021
ANJA HEIDELBERGER
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EVP und die Versichererverbände begrüssten gemäss Botschaft den Vorentwurf.
Ablehnend reagierten elf Kantone (AR, BL, GL, LU, NW, OW, SG, SZ, UR, ZG, ZH), die SVP
und der Gewerbeverband. Alternativvorschläge machten die CLASS, welche die
Bundesbeiträge nach deren Bedarf an die Kantone verteilen wollte, und die GDK, die
alle kantonalen Beiträge an die Prämien, auch diejenigen über die Sozialhilfe oder die
EL, zur Berechnung des Mindestanteils einbeziehen wollte. 9

In der Sommersession 2022 setzte sich der Nationalrat als Erstrat mit der Prämien-
Entlastungs-Initiative der SP und dem bundesrätlichen indirekten Gegenvorschlag
auseinander. Thomas de Courten (svp, BL) und Benjamin Roduit (mitte, VS)
präsentierten dem Rat die beiden Vorlagen. Die SGK-NR habe «Vertretungen des
Initiativkomitees, der Kantone, der Versicherer und der Versicherten sowie der
Leistungserbringer» angehört und die Behandlung des Geschäfts in der Folge mit
demjenigen zur Kostenbremse-Initiative koordiniert, erläuterte de Courten. Dabei habe
sie – basierend auf dem Bundesratsvorschlag – ein «neues Modell zum Ausbau der
individuellen Prämienverbilligung» geschaffen. Gemäss diesem sollen die Kantone in
einem Sozialziel den maximalen Anteil der Prämien am verfügbaren Einkommen in
ihrem Kanton definieren und einen minimalen Gesamtbetrag zur Prämienverbilligung
festlegen. Diesen Gesamtbetrag dürfen sie auch für die Verlustscheine nicht bezahlter
Prämien einsetzen, nicht aber für Prämienverbilligungen für Beziehende von
Ergänzungsleistungen – deren Kosten kämen also noch zusätzlich hinzu. Dieser
Vorschlag wurde von der Kommission mit 16 zu 9 Stimmen gutgeheissen, während sie
mit 17 zu 8 Stimmen die Ablehnung der Initiative beantragte. Eine Minderheit Gysi (sp,
SG) forderte hingegen eine Empfehlung auf Annahme der Initiative. Gysi betonte als
Mitglied des Initiativkomitees, dass «die unsozialen Kopfprämien» für Personen mit
kleinen und mittleren Einkommen eine nicht mehr tragbare Belastung darstellten – sie
müssten bis zu 20 Prozent ihrer Einkommen für die Krankenkassenprämien ausgeben.
Obwohl die Prämien seit 1995 um 142 Prozent gestiegen seien, gäben heute zudem
einige Kantone weniger Geld für die Prämienverbilligungen aus als noch vor zehn
Jahren. Der indirekte Gegenvorschlag sei diesbezüglich lediglich «ein Tropfen auf den
heissen Stein». 
Eine Minderheit de Courten beantragte, nicht auf den Gegenvorschlag einzutreten. Die
Kosten der Prämienverbilligungen seien bereits von CHF 1.5 Mrd. auf CHF 5 Mrd.
jährlich angestiegen und würden mit dem Gegenvorschlag noch weiter steigen. Der
Vorschlag des Bundesrates verringere die Prämienkosten nicht – zumal der «Druck auf
die Prämienzahlenden» sinke, wenn jemand anderes für ihre Prämien aufkomme.
Neben dem Nichteintretensantrag legte die SVP-Fraktion weitere Minderheitsanträge
vor: So sollen gemäss eines Minderheitsantrags von Thomas Aeschi (svp, ZG) die
Ergänzungsleistungen nicht separat ausgewiesen werden müssen, wodurch sich die
Belastung für die Kantone verringern würde. Zudem sollten gemäss einer Minderheit de
Courten zumindest die Verlustscheine angerechnet werden. Schliesslich sollten die
Kantone anonymisierte Angaben zu den Empfängerinnen und Empfängern, unter
anderem zur Staatsbürgerschaft, machen müssen (Minderheit Aeschi). 
Es folgte eine angeregte und sehr ausführliche Debatte zu Krankenkassenprämien und
Individualverbilligungen. Die Mitglieder der SP- und Grünen-Fraktion warben für die
Initiative, empfahlen aber auch den Gegenvorschlag zur Annahme, variierten in dessen
Einschätzung aber deutlich: Mattea Meyer (sp, ZH) sprach etwa von einem
substanziellen Gegenvorschlag, während ihn Manuela Weichelt (al, ZG) als «Kröte»
erachtete. Die Sprechenden der SVP-Fraktion lehnten sowohl Initiative als auch
Gegenvorschlag als unnütz und zu teuer ab. Die Sprechenden der Mitte-, Grünliberalen-
und FDP-Fraktionen zeigten sich zwar mehrheitlich nicht enthusiastisch gegenüber
dem Gegenvorschlag, empfahlen ihn aber etwa als «tragbar» (Regine Sauter: fdp, ZH)
oder gar als «in sich stimmig und in seiner Grösse ausreichend, um eine echte
Alternative zur Volksinitiative darzustellen» (Jörg Mäder: glp, ZH) zur Annahme. 
Tags darauf schritt der Nationalrat zur Abstimmung über Eintreten auf den
Gegenvorschlag. Mit 134 zu 53 Stimmen sprach sich der Rat für Eintreten und gegen den
Minderheitsantrag de Courten aus. Einstimmig lehnte die SVP-Fraktion Eintreten ab. In
der Folge verwarf die grosse Kammer die Minderheitsanträge Aeschi und de Courten
deutlich. Schliesslich nahm der Nationalrat den indirekten Gegenvorschlag mit 119 zu 66
Stimmen – die Gegenstimmen stammten von der SVP- und von Teilen der
FDP.Liberalen-Fraktion – (bei 2 Enthaltungen) an. Hingegen sprach er sich mit 121 zu 67
Stimmen für eine Empfehlung zur Ablehnung der Volksinitiative und somit gegen die
Minderheit Gysi aus; für eine Annahmeempfehlung stimmten die Fraktionen der SP und
der Grünen. Stillschweigend verlängerte der Rat in der Folge die Behandlungsfrist der
Initiative aufgrund des Gegenvorschlags bis Oktober 2023. 10

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 15.06.2022
ANJA HEIDELBERGER
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Nach dem Nationalrat verlängerte auch der Ständerat in der Herbstsession 2022 die
Behandlungsfrist für die Prämien-Entlastungs-Initiative der SP aufgrund des
indirekten Gegenvorschlags um ein Jahr bis zum 3. Oktober 2023, wie es die SGK-SR
mit 11 zu 2 Stimmen beantragt hatte. 11

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 26.09.2022
ANJA HEIDELBERGER

In der Wintersession 2022 beriet der Ständerat den indirekten Gegenvorschlag des
Bundesrates zur Prämien-Entlastungs-Initiative der SP. Die Initiative selbst sollte erst
in einem zweiten Schritt beraten werden, um den Initiantinnen und Initianten die
Möglichkeit zu geben, die Initiative in der Zwischenzeit zurückzuziehen. Erich Ettlin
(mitte, OW) stellte dem Rat den Gegenvorschlag vor und betonte, dass der Bundesrat
damit die Kantone in die Pflicht nehmen wolle – für den Bund würde die Vorlage denn
auch keine neuen Verpflichtungen mit sich bringen. Bei den Kantonen, namentlich der
FDK und der GDK, sei die Vorlage jedoch auf Widerstand gestossen; die FDK lehne
Initiative und Gegenvorschlag ab, während die GDK «nur» Verbesserungen am
Gegenvorschlag verlange. Die SGK-SR habe in der Folge einige Änderungen
vorgenommen, sei bei ihrem Entwurf aber nahe an der bundesrätlichen Version
geblieben. Zur Beratung dieser Details gelangte der Ständerat jedoch nicht. Zuvor hatte
er einen Einzelantrag Würth (mitte, SG) auf Nichteintreten zu beraten. Bevor man über
Verbesserungen am Gegenvorschlag diskutiere, solle man überlegen, «ob das geltende
System wirklich revisionsbedürftig» sei, argumentierte Würth. Das aktuelle System sei
im Rahmen der NFA geschaffen worden, wobei man den Kantonen bezüglich
Prämienverbilligungen absichtlich viel Spielraum gelassen habe, zumal sie die
sozialpolitische Situation – etwa alternative sozialpolitische Massnahmen,
Einkommensverteilung, Gesundheitskosten und Prämienlast – am besten kennen
würden. Wolle man die Regeln zur IPV erneut ändern, solle man das durch eine
Entflechtung der Aufgaben von Bund und Kantonen tun, nicht durch eine noch stärkere
Verflechtung, wie sie der Gegenvorschlag beinhalte. Zudem seien die Kantonsbeiträge
aufgrund der Finanzkrise zwar deutlich gesunken, in den letzten Jahren aber wieder
angestiegen. Auch Jakob Stark (svp, TG) zeigte sich vom Gegenvorschlag des
Nationalrats nicht begeistert, er erachtete diesen als «dirigistisch-zentralistische
Lösung [...], die den Kantonen den Spielraum nimmt». 
Für Eintreten sprachen sich hingegen Marina Carobbio Guscetti (sp, TI) und Paul
Rechsteiner (sp, SG) aus. Bei der Schaffung des KVG habe man das Versprechen
gegeben, dass aufgrund der Prämienverbilligungen niemand mehr als 8 Prozent des
Einkommens für die Krankenkassenprämien aufbringen müsse – quasi als «Korrektiv der
Kopfprämien» (Rechsteiner). Durch die Änderung im Rahmen der NFA sei das System
dysfunktional geworden, weil die Kantone keine Mindestbeiträge mehr leisten müssten.
Heute liege der Anteil der Krankenkassenprämien bei durchschnittlich 14 Prozent des
Einkommens, in Extremfällen gar bei 20 Prozent. Mit der Initiative und dem
Gegenvorschlag wolle man nun zum damaligen System zurückkehren. 
Gesundheitsminister Berset rief dem Rat den Kontext des Projekts in Erinnerung,
nämlich die Initiative, «[qui] aurait des conséquences financières assez importantes
pour la Confédération», die also bei Annahme grosse finanzielle Auswirkungen für den
Bund hätte. In den letzten Jahren seien die Beiträge der Kantone an die
Prämienverbilligungen – wie von der Initiative kritisiert – stark auseinandergegangen,
daher sei es nötig, hier wieder für mehr Konvergenz zu sorgen. 
Mit 22 zu 20 Stimmen sprach sich der Ständerat jedoch gegen Eintreten aus.
Geschlossen für Eintreten stimmten die Mitglieder der SP- und der Grünen-Fraktion,
gespalten zeigte sich die Mitte-Fraktion. Geschlossen oder fast geschlossen gegen
Eintreten votierten die Mitglieder der SVP- und der FDP-Fraktion. 12

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 30.11.2022
ANJA HEIDELBERGER

In der Frühjahrssession 2023 bekräftigte der Nationalrat seinen Entscheid, auf den
indirekten Gegenvorschlag des Bundesrates zur Prämien-Entlastungs-Initiative der SP
einzutreten. Kommissionssprecher Jörg Mäder (glp, ZH) erachtete den
Nichteintretensentscheid des Ständerats «schon fast als Arbeitsverweigerung» und
kritisierte ihn als «Geringschätzung der Betroffenen». Zusammen mit dem zweiten
Kommissionssprecher Benjamin Roduit (mitte, VS) bat er den Nationalrat im Namen der
Kommissionsmehrheit um erneutes Eintreten, um die Bevölkerung bei der Bewältigung
der Prämienlast zu unterstützen. Eine Minderheit de Courten (svp, BL) erachtete sowohl
die Initiative als auch den Gegenvorschlag als «Symptombekämpfung» – das eigentliche
Problem seien die steigenden Gesundheitskosten. Man solle daher nicht «aus
abstimmungstaktischen Gründen» einen teuren Gegenvorschlag schaffen, der das
Problem nicht löse. Mit 106 zu 79 Stimmen (bei 1 Enthaltung) erneuerte der Nationalrat
in der Folge seinen Eintretensentscheid, die ablehnenden Stimmen stammten von der

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 28.02.2023
ANJA HEIDELBERGER
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SVP-, einer Mehrheit der FDP- und einer Minderheit der Mitte-Fraktion. Das Geschäft
ging damit zurück an den Ständerat. 13

In der Sommersession 2023 lag das Schicksal des indirekten Gegenvorschlags des
Bundesrates zur Prämien-Entlastungs-Initiative der SP in den Händen des Ständerats,
denn bei einem erneuten Nichteintreten wäre der Gegenvorschlag vom Tisch. Wie
bereits bei der ersten Behandlung beantragte die SGK-SR ihrem Rat, auf den Entwurf
einzutreten, während erneut ein Minderheitsantrag auf Nichteintreten vorlag.
Kommissionssprecher Ettlin (mitte, OW) begründete den Antrag auf Eintreten zum
einen mit dem in den letzten Jahren deutlich gesunkenen Anteil der Kantone an den
Prämienverbilligungen zulasten des Bundes – wobei die Kommission dem Ständerat in
der Detailberatung bei den Kosten noch etwas entgegenkommen wolle – und zum
anderen damit, dass man es für zu gewagt halte, «ohne Gegenvorschlag zur Initiative in
eine Volksabstimmung zu gehen». Minderheitensprecher Germann (svp, SH) erachtete
die von der Kommission vorgeschlagenen Korrekturen jedoch als ungenügend, da sie
trotzdem sehr hohe Kosten für die Kantone mit sich bringen würden. Zudem lehnte er
eine Vereinheitlichung bei den Prämienverbilligungen ab, da deren Voraussetzungen
und Ausgestaltung in den Kantonen sehr unterschiedlich sei, und schliesslich störte er
sich daran, dass ein höherer Anteil an Personen mit Prämienverbilligungen den
individuellen Sparanreiz und den Reformdruck im Gesundheitswesen verringere. Im
Unterschied zur Abstimmung ein halbes Jahr zuvor entschied sich der Ständerat dieses
Mal jedoch mit 24 zu 16 Stimmen (bei 2 Enthaltungen), auf den Entwurf einzutreten.
Mehrere Mitglieder der FDP- und der Mitte-Fraktion hatten ins Ja-Lager gewechselt,
etwa aus Angst vor einer Abstimmung über die Initiative ohne Gegenvorschlag oder
aufgrund der von der Kommissionsmehrheit vorgeschlagenen Änderungen am Entwurf. 

In der Detailberatung folgte der Ständerat seiner Kommission denn auch bei ihrem
neuen Konzept. Der Nationalrat hatte zuvor die Personen mit Ergänzungsleistungen von
der Berechnung des Anteils mit Prämienverbilligungen unterstützter Personen
ausgenommen – stattdessen sollte sich der Bund zukünftig an der Finanzierung der
Prämienverbilligungen von Personen mit EL beteiligen. Damit würden die Kantone
zusätzlich mehr Personen ohne Ergänzungsleistungen unterstützen, wodurch sich die
Gesamtkosten für Prämienverbilligungen (von Bund und Kantonen, für Personen mit EL
und Personen ohne EL) von jährlich CHF 356 Mio. auf CHF 2.2 Mrd. erhöhen würden.
Diese vom Nationalrat bevorzugte Änderung, im Ständerat eingebracht von einer
Minderheit Stöckli (sp, BE), lehnte die kleine Kammer mit 32 zu 11 Stimmen ab und schuf
so eine erste grosse Differenz zum Erstrat. Zustimmung fand im Ständerat hingegen die
vom Nationalrat ergänzte Festschreibung eines Sozialziels – die Kantone müssen somit
festlegen, wie hoch der Anteil der Prämien am verfügbaren Einkommen maximal sein
darf. Zudem behielt der Ständerat entgegen einer Minderheit Hegglin (mitte, ZG) die
Definition von steuerbarem Einkommen und bezahlten Prämien bei, um zu verhindern,
dass die Kantone durch Definitionsfreiheit in diesen Bereichen das Sozialziel
unterlaufen könnten. Schliesslich entschärfte der Ständerat auf Antrag seiner
Kommissionsmehrheit und entgegen einer Minderheit Stöckli den von den Kantonen
übernommenen Mindestanteil: Der Bundesrat hatte vorgesehen, dass die Kantone bei
Personen, bei denen die Prämien weniger als 10 Prozent des verfügbaren Einkommens
ausmachen, 5 Prozent der Bruttokosten übernehmen müssen – der Ständerat erhöhte
die Prämiengrenze auf 11 Prozent und senkte den zu übernehmenden Anteil auf 3.5
Prozent. Weiterhin sollen die Kantone jedoch bei Prämien von 18.5 Prozent des
verfügbaren Einkommens 7.5 Prozent der Bruttokosten übernehmen – dazwischen
würden die übernommenen Anteile abgestuft. Nachdem der Ständerat die Petition
17.2018 «für einkommensabhängige Krankenkassenprämien» zur Kenntnis genommen
hatte, hiess er den indirekten Gegenentwurf in der Schlussabstimmung mit 26 zu 16
Stimmen (bei 1 Enthaltung) gut. 14

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 30.05.2023
ANJA HEIDELBERGER

In der Herbstsession 2023 bereinigte das Parlament sowohl die Prämien-Entlastungs-
Initiative der SP als auch deren indirekten Gegenvorschlag. Den Anfang machte der
Nationalrat, der dem Ständerat beim indirekten Gegenvorschlag in allen offenen
Differenzen trotz anderslautender Kommissionsanträge zustimmte. Dadurch setzte sich
der Ständerat unter anderem mit seiner Vorstellung des Gegenvorschlags durch, «der
bezüglich der finanziellen Auswirkungen nochmals milder ausgestaltet ist als derjenige
des Bundesrates», wie es Kommissionssprecher Mäder (glp, ZH) formulierte. So
verzichtete der Nationalrat darauf, dass der Bundesrat den Kantonen vorschreiben
darf, wie die Prämien und das verfügbare Einkommen zur Festlegung des Kantonsanteils
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der Prämienverbilligungen berechnet werden. Hier folgte der Rat einer Minderheit de
Courten (svp, BL), während die Kommissionsmehrheit an ihrer Position hatte festhalten
wollen.
Die zweite grosse offene Frage betraf den Mindestanteil der OKP-Bruttokosten, den die
Kantone übernehmen müssen, sowie damit verbundene Regelungen. Hier lagen drei
Konzepte vor. Der Bundesrat hatte hier ursprünglich vorgeschlagen, dass die Kantone
mindestens 5 Prozent der Bruttokosten übernehmen müssen, wenn die Prämien
weniger als 10 Prozent des Einkommens der einkommensschwächsten Personen
ausmachen. Bei Prämien in der Höhe von 18.5 Prozent des Einkommens wären es im
Minimum 7.5 Prozent der Bruttokosten, dazwischen sollte es eine lineare Abstufung
geben. Diesem Vorschlag wollte auch eine Minderheit I Prelicz-Huber (gp, ZH) folgen.
Die Kommissionsmehrheit wollte hingegen dem Ständerat folgen, der den minimalen
Grenzwert bei 11 statt 10 Prozent und die bei diesem Grenzwert zu übernehmenden
Anteile der Bruttokosten bei 3.5 statt 5 Prozent festlegen wollte. Kommissionssprecher
Roduit (mitte, VS) erachtete damit das Hauptziel des Gegenvorschlags, die
Verpflichtung der Kantone zur Prämienverbilligung an die bedürftigsten Personen, als
erfüllt. Gleichzeitig verhindere man damit eine Überlastung des Gemeinwesens. Eine
Minderheit Meyer (sp, ZH) war, ebenso wie die Minderheit I Prelicz-Huber, der Ansicht,
der Mehrheitsvorschlag decke «nicht mal einen Bruchteil der Kosten der
Prämienexplosion von diesem Jahr [...] ab[...]», und forderte eine deutlich stärkere
Prämienverbilligung als von der Mehrheit und vom Bundesrat vorgeschlagen. Mit 105 zu
86 Stimmen (bei 1 Enthaltung) und 104 zu 86 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) sprach sich
der Nationalrat zugunsten des Mehrheitsantrags gegen beide Minderheitsanträge aus.
Erneut setzten sich die SVP- sowie Mehrheiten der FDP- und der Mitte-Fraktionen
durch.

Nachdem der Nationalrat tags zuvor den indirekten Gegenvorschlag bereinigt hatte,
setzte der Ständerat die Debatte zur Initiative fort. In zahlreichen Wortmeldungen
legten die Sprechenden abschliessend noch einmal ihre Gründe für und gegen die
Initiative dar, die im Rahmen der Debatte zum indirekten Gegenvorschlags ebenfalls
bereits ausführlich erläutert worden waren. Abschliessend entschied sich der
Ständerat, Stimmbevölkerung und Kantonen die Initiative mit 33 zu 11 Stimmen zur
Ablehnung zu empfehlen. Einzig die Mitglieder der SP- und der Grünen-Fraktion
sprachen sich für eine Empfehlung auf Annahme aus.

In den Schlussabstimmungen Ende der Herbstsession 2023 hiess der Nationalrat den
Bundesbeschluss mit der Ablehnungsempfehlung mit 123 zu 70 Stimmen (bei 3
Enthaltungen) gut, der Ständerat mit 32 zu 11 Stimmen (bei 1 Enthaltung). Den indirekten
Gegenvorschlag nahm das Parlament, abgesehen von einer ablehnenden Stimme eines
Mitglieds der Mitte-Fraktion im Ständerat (41 zu 1 Stimmen bei 2 Enthaltungen), beinahe
einstimmig an (Nationalrat: 195 zu 0 Stimmen bei 1 Enthaltung). Die SP zeigte sich mit
dem indirekten Gegenvorschlag jedoch nicht abschliessend zufrieden und kündigte an,
an ihrer Initiative festzuhalten. Über diese wird folglich im Jahr 2024 abgestimmt
werden. 15

Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Grundschulen

Im Bereich der Primar- und Mittelschulen traten die Reformbemühungen neben den
Koordinationsbestrebungen stärker in den Vordergrund. In der Frage der
Schulkoordination überliess der Bundesrat den Kantonen weiterhin die Initiative. In
seinem Bericht zum 1969 eingereichten Volksbegehren ersuchte er die eidgenössischen
Räte um eine Fristverlängerung um ein Jahr, welche von beiden Räten gutgeheissen
wurde. Einerseits sollte den Kantonen die notwendige Zeit zur Lösung der
Koordinationsfrage auf dem Konkordatsweg eingeräumt werden; anderseits erforderte
eine Revision des Schulartikels (Art. 27) der Bundesverfassung (BV), wie sie in
parlamentarischen Vorstössen verlangt worden war, länger dauernde Abklärungen. Es
sollte insbesondere das Verhältnis von Bund und Kantonen im Bildungswesen neu
überdacht werden. Dass eine solche Neukonzeption weit über den Inhalt der in der
Initiative formulierten Vorschläge hinausführen könnte, wurde im Bericht nicht
verschwiegen. Am 29. Oktober erzielten die Anhänger einer föderalistischen Lösung
einen ersten Erfolg: Die Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) einigte
sich endgültig über ein Schulkoordinationskonkordat. Die welsche Schweiz, die für 1972
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RUTH GULLO
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die Verwirklichung der École romande vorgesehen hat, feierte die Unterzeichnung des
Konkordats als wichtigstes Ereignis im Schulwesen seit der Bundesgründung. In der
deutschen Schweiz, wo die Koordinationsbestrebungen weniger erfolgreich verliefen,
klangen die Kommentare gedämpfter; indessen begrüssten weite Kreise das Konkordat
als letzte Chance des Schulföderalismus. Das Konkordat enthält die schon bekannten
Postulate des einheitlichen Schuleintrittsalters, der obligatorischen Schulpflicht von
neun Jahren und des Schuljahrbeginns zwischen Mitte August und Mitte Oktober. Diese
Forderungen sollten bis zum Beginn des Schuljahres 1973/74 verwirklicht sein. Weiter
wären zuhanden der Kantone Empfehlungen auszuarbeiten über Rahmenlehrpläne,
gemeinsame Lehrmittel, Anerkennung von Examenabschlüssen und Diplomen und
gleichwertige Lehrerausbildung. Endlich sieht der Konkordatstext vor, dass die Kantone
unter sich und mit dem Bund bei der Bildungsplanung und -forschung sowie in der
Schulstatistik zusammenzuarbeiten hätten. Die bundesrätliche Genehmigung des
Konkordats erfolgte am 14. Dezember 1970 und bis Jahresende traten auch die
Kantone Appenzell Innerrhoden und Neuenburg dem Konkordat bei. 16
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